
Bogensport Glückstadt e.V.

Satzung

q lame-Sitz-13cachäftsiabr

1. Der am .....2006 gegründete Verein führt den Namen: Bogensport Giückstadt und
hat seinen Sitz in Glückstadt. Er wird im Vereinsregister eingetragen und erhält nach
dea Einüagung den Zusatz 'C,V.".

2. Der Verein strebt die Mitgliedschaft im Norddeutschen Schützen Bund (NDSts) an.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Q 2 Zweck. Aufqaben und Grund6ätze der Tätiokeit

'1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Absehnittes ,steuerbegünstigte Zweeke" der Abgabenordnung und zwar
durch Ausübung des Sports. Der Zweck wird verwirklicht insbesondere ourcn
Förderung und Ausübung der Sportart Bogenschießen. Der Verein fördert den
Kinder, Jugend- und EMaehsenensport. Die Mitglieder nehmen am regelmäßigen
Training und an Wettkämpfen teil.

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt ni6ht in erster Linie cigenwirtschaftliche
Zwecke.

3. Die Organe des Vereins (S 7) üben ihre Tätigkeit ehrenamtlieh aus.

4. Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur flir satzungsgemäße Zwecke
verwendet werden.

5. Der Verein wahrt parteipolitische Neutralität. Er räumt den Angehörigen atter
Völker und Rassen gleiche Rechte ein und vertritt den Grundsatz religiöser und
weltanschaulicher Toleranz.

q 3 Mitqliedschaft

Der Verein besteht aus:

a) eMachsenen Mitgliedern nach der Vollendung des 18. Lebensjahres
b) jugendlichen Mitgliedern vom vollendeten 8. bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres.

$ 4 EMerb und Verlust der Mitdliedschaft

1. Dem Verein kann jede natürliche Person als lvl'tglied angehören.

2. Die Mitgliedschaft ist schriftlich, unter Anerkennung der Verein€satzung zu
beantragen. Uber die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Eine Ablehnung braucht



niOht begrüRdet zu werdeR. Bei Aufnahmeanträgen Minderjähriger iSt die schriftiiche
Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich.

3. Die Mitgliedschaft erlischt durch:

a) Austritt
b) Aussehluss
c l  t o o
d) Löschung des Vereins

4. Der Austritt muss dem Vorstand gegenüber schriftlich erklärt werd€n. Die
Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Jahresende.

5. Nach Beendigung der Mitgliedschafr bleibt die Zahlungspflicht der bis zu diesem
Zeitpunkt fällig gewordenen Beiträge bestehen.

6. Ausgeschiedene oder ausgeschlossene lvlitglieder haben keinen Anspruch auf
Anteile aus dem Vermögen des Vereins.
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im Rahmen des Vercinszweckes, an den
Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.

2. Alle N4itglicder sind vcrpflichtet, sich entsprechend der Satzung, den weiteren
Ordnungen des Vereins, sowie den Beschlüssen der Mitgliederversammlung zu
verhalten. Die Mitglieder sind zur gegenseitigen Rücksichtnahme und Kameradschaft
verpfliehtet.

3. Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen und Umlagen für den Verein
verpfliehtet, Die Höhe der Beiträge und Umlagen beschließt die
Mitgliederveßammlung.

4. Die geiträge für das Geschäftsjahr sind bis zum 31. Januar des jeweiligen Jahres
zu entrichten.

5. Für den Verein sind Arbeitsleistungen zu erbringen, bzw. ein ersatzweiser
Geldbetrag zu bezahlen. Die Anzahl der Arbeitsstunden und die Höhe des
Geldbetrages beschließt die Mitgliederversammlung.

S 6 l\4aßreqelunqen

'1. Gegen Nritglieder können vom Vorstand Maßregelungen beschlossen werden:

a) wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpfl ichtungen, bzw.
Verstoßes gegen die Satzung und Beschlüsse

b) wegen Zahlungsrückstandes des Beitrages von 3 Monaten trotz Mahnung
c) wegen veieinssehädigendem Verhälten, eines schweren Verstoßes gegen die

lnteressen des Vereins oder groben, unsportlichen Verhalten
d) wegen unehrenhaften Handlungen



2. Die Maßrcgelungen sind

a) VeMeis
b) BCfristetes Verbot der Teilnahme äm Spörtbetrieb, sowie an VeraRstaltungCn

des Vereins
c) Ausschluss aus dem Verein

3. In den Fällen S 6.1. a,c,d ist vor der Entscheidung dem betreffenden Niitglied die
Gelegenheit zu geben, sich zu äußern. Das Mitglied ist zu der Verhandlung des
Vorstandes über die Maßregelung unter Einhaltung einer Mindestfrisl voR 14 Tägen
schriftl ich zu laden. De Frist beginnt mit dem Tag der Absendung. Die Entscheidung
über die Maßregelung ist dem Betroffenen per Post zuzusenden.

Gegen die Entscheidung ist die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig. Die
Berufung ist binnen einer Woche nach Zugang der Entscheidung schriftlich
einzulegen. Die Mitgliederversammlung entseheidet endgültig. Der Bescheid gilt als
zugegangen mit dem dritten Tag nach Aufgabe der Post an die letae dem Verein
bekannte Adresse des Betrofienen.

Das Recht auf gerichtliche Nachprüfung der Efitscheidung bleibt unberührt.

Q 7 Oroane

Die Organe des Vereins sind:

a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand

6 B Die Mitqliederversammluno

1. Oberstes Orgen d€a Vereins ist die Mitgli€derverseirunlung. Die wichtigste
Mitgliederversammlung ist die Jahreshauptversammlung. Diese bt zuständig firr:

a) Entgegennahme dar Berichte des Vorstandes
b) Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer
c) Entlastung und Wahl des Vorstandes
d) Wahl der Kassenprüfer
e) Festsetzung von Beiträgen und Umlagen, sowie deren Fälligkeiten
0 Satzungsänderungen
g) Beschlussfassung über Anträge
h) Verhandlung der Berufung gegen eine Maßregelung
i) Auflösung des VÖreins

2. Die Jahfeshauptversammlung findet im ersten Quartal des Kalenderjahres statt.

3. Die Einberufung von Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vorstand mittels
schfiftlicher Einladung. Für den Nachweis der fris! und ordnungsgemäßer Einladung
reicht die Absendung der sehriftl iehen Einladung aus. Zwlschen dem Tag dei
Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens drei
und höchstens vier Wochen liegen. Mit der schriftlichen Einberufung der
Mitglicderversammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Anträge auf



SatzuRgsäRderungen müsseR bei der Bekanntgabe dCa TeOCsördnung wörtlich
mitgeteilt werden.

4. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der ersohienenen
Mitglieder beschlussfähig. Bei B€schlüssen und Wahlen€ntscheidet die einfache
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stirnmen. Stimmenthaltungen letten nicht als
abgegCbene Stimmen; Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.

5. Satzungsänderungen sowie Anderungen des Vercinszwecks erfordern cine
Zweidritteimehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.

6. Bei Wahlen muss eine geheiine Abstimmung erfolgen, wenn diese ven wenigstens
10 v:H. der stimmberechtigten Anwesenden beantragt wird.

7. Anträge können gestellt werden:

ä) voh jedem eMachsenen MiElied
b) vom Vorstand

L Eine außerordentliche Mitgliedcrversammlung muss vom Vorstand Cinberufen
werden, wenn das Vereinsinteresse es erfordert oder wenn mindestens 20 v.H. der
Mitglieder die Einberufung schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der cründe
foadcrn.

9. Anträge müssen mindestens vier Wochen vor der Mitgliederversammlung
schriftlich beim Vorstand des Vereins eingegangCn sein. Später eingehende Antiäge
dürfen in der Mitgliederversammlung nur behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit
mit einfacher Zweidrittelmehrheit bejaht wird. Anhäge auf Satzungsänderungen, die
nicht auf der Tagesordnung stehen, werden nicht behandelt. Dringlichkeitsanträge
auf Satzungsänderungen sind ausgeschlossen

S 9 Stimmrecht und Wählbarkeit

1. Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, besitzen Stimm- und
\ fdhlrecht-

2. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.

3. Gewählt werden können alle volljährigen und geschäfrsfähigen Mitgli€der des
Vereins.

4. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an den Mitgliederver-
sammlungen teilnehmen

S 'i0 Vorstand

'1. Der Voistand besteht aus:

4



a) dem Vorsitzenden
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden
c) dem Kassenführer

2. Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der
Mitgliederversammlung. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. bei dessen
Abwesenheit seines Stellvertreters. Der Vorstand ordnet und überwacht ote
Angelegenheiten des Vereins und berichtet der Mitgliederversammlung über seine
Tätigkeit. Der Vorstand ist bCrechtigt, für bestimmte Zwecke Ausschüsse
einzusetzen. Er kann verbindliche Ordnunoen erlassen.

3. Vorstand im Sinne S 26 BGB sind:

a) der Vorsitzende
b) der Stellvertretende Vorsitzende
c) der Kassenführer

Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein durch zwei der vorstehend
genannten Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.

5. Die Mitglieder des Vorstandes werden für jeweils drei Jahre gewählt. Sie bleiben
im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.

6. Die Nlitgliederversammlung wird durch den Vorsitzenden oder einen durch ihn
Beauftragten geleitct.

Von den Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen werden protokolle
angefertigt, die vom Vorsitzenden und dem stellvertietenden VoisitzendeR
unterzeichnet werden.

I 11 KassenDrüfei

1. Die Nilitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahre zwei
Kassenprüfer, die nieht dem Vorstand angehören dürfen.

2. Die Kassenprüfer haben die Kasse / Konten des Vereins einschließlich der Bücher
und Belege mindestens einmal im Gesehäftsjahr saehlich und rechnerisch zu prüfen
und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten.

3. Die Kassenprüfer erstatten der l\4itgliederversammlung einen prüfbericht und
beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die En astung des
Kassenwartes und des übrigen Vorständes.

I 12 Auflösunq

1. Uber die Auflösung des Vereins entscheidet eine hierfür eigens einzuberufende
Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der erschienenen Stimmberechtiqten.



2. Bci Auflösung des Vereins oder Wegfall des steueibegünstigtcR Zweckes gemäß
S 2 dieser Satzung fällt das Vermögen des Vereins, soweit es bestehende
Verb ind l ichkei ten überste ig t ,  der /dem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zu.

I 13 Inkrafttreten

Dic Satzung ist in der vorliegenden Form am 21 .10.2006 von der Mitglieder-
versammlung des Vereins beschlossen worden und tritt nach Eintragung in das
Vereinsregister in Kraft.

Unterschriften von sieben (7) Gründungsmitgliedern


